
 

 

BÜRO DRESDEN 
gegründet 1990 

Hüblerstraße 1 
01309 Dresden 

Tel +49 (0) 351 31 55 00 

BÜRO NÜRNBERG 
gegründet 1976 
Lorenzer Platz 3a 
90402 Nürnberg 

Tel +49 (0) 911 20 22 0 

Antrag auf Arbeitszeitverkürzung 

Grundvoraussetzung für Antrag: 
- mind. 6 Monate beschäftigt 
- Betrieb mit mind. 16 AN 

(-), Antrag unwirksam (+), weitere Prüfung 

Antrag mind. 3 Monate vor vorgesehenem Beginn der Verkürzung? 

(-), Antrag gilt zum nächstmgl. Zpkt., verspäteter Antrag löst keine 
Bewilligungsfiktion aus, falls AG nicht reagiert 

(BAG, 20.07.2004 – 9 AZR 626/03) 

(+), weitere Prüfung 

Konkrete Angabe zur Arbeitszeitverkürzung? 

(-), Antrag unwirksam 
 

(+), weitere Prüfung 

Erörterung mit AN (Verhandlungsobliegenheit) mit gesetzlichem Ziel einer Vereinbarung 

Wenn nein, Ausschluss von Einwendungen,  

welche Gespräch ausgeräumt hätte 
(BAG, 18.02.2003 – 9 AZR 356/02) 

(+), Erklärungen des AG unver-
bindlich 

Schr. Ablehnung spätestens  

1 Monat vor beantragten Beginn der 
Verkürzung 

Antrag wird bewilligt Schweigen/ formunwirksame 
Ablehnung � Bewilligungsfiktion 

Berechtigt, Sperrfrist 

für neue Anträge 

(2 Jahre) 

Sperrfrist für neue Anträge (2 Jahre) 
 

Sperrfrist für neue  
Anträge (2 Jahre) 

Ablauforganisation für Arbeitgeber bei Anträgen auf 
Arbeitszeitverkürzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


